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Vorwort

Der ehemalige westalliierte Grenzkontrollpunkt Checkpoint Charlie und die ehemalige 
Grenzübergangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße bilden einen Ort der Kontraste mit 
besonderer Bedeutung für Berlin, Deutschland, Europa und darüber hinaus. Hier soll ein 
ebenso aussagekräftiger wie kraftvoller, internationaler Erinnerungsort geschaffen wer-
den, der Wissen und Dialog verbindet: Ein Ort für alle, der Raum für die Vermittlung von 
historischem Wissen bietet, aber auch für die Diskussion aktueller Fragestellungen zu Frei-
heit und Demokratie sowie zum Ost-West-Konflikt.
 
In dem zeitlich kompakten und fachlich komplexen städtebaulichen Dialogverfahren zum 
Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie wurden Leitlinien für die städtebauliche 
Entwicklung erarbeitet. Über partizipative Dialogformate flossen die unterschiedlichen 
Perspektiven und Bedürfnisse vieler beteiligter Akteur*innen ein. Neben der verwaltungs-
übergreifenden und transdisziplinären Zusammenarbeit von Fach- und Sachberater*
innen sowie Betroffenen, waren auch Bürger*innen herzlich eingeladen, sich konstruktiv in 
die Debatte einzubringen.
 
Mit den nun im Konsens erarbeiteten, vorliegenden Leitlinien wurden die gestalterischen 
Parameter für einen sehr bedeutenden und weltweit bekannten Raum geschaffen. Die-
ser kann der einmaligen Geschichte des ehemaligen westalliierten Grenzkontrollpunkts 
Checkpoint Charlie und der ehemaligen Grenzübergangstelle Friedrichstraße/Zimmer-
straße sowie dessen künftiger Rolle als Bildungs- und Erinnerungsort gerecht werden. Hier 
kann sich ein ansprechender Erinnerungsort mitten in der Stadt entwickeln, der über eine 
Aufenthaltsqualität verfügt und zugleich der Geschichte des Ortes gerecht wird.  

Prof. Petra Kahlfeldt, 
Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung
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Anlass und Ziele des  
Dialogverfahrens 
Im Prozess sollten Leitlinien entwickelt werden, um dauerhaft 
eine qualitativ hochwertige und historisch angemessene Gestal-
tung des Bildungs- und Erinnerungsortes umsetzen zu können.

Kontext des Dialogverfahrens 

RAHMENBEDINGUNGEN

Der ehemalige westalliierte Grenzkontrollpunkt Check-
point Charlie und die damit im Zusammenhang stehende 
ehemalige Grenzübergangsstelle Friedrich-/Zimmerstra-
ße (im Folgenden kurz: Checkpoint Charlie) – zählen heute 
zu den international bekanntesten Orten Berlins und ziehen 
jährlich mehr als 4 Millionen Besucher*innen an.1 Während 
der Teilung Berlins zwischen 1961 und 1990 befand sich an 
diesem Ort eine der insgesamt sieben Grenzübergangs-
stellen zwischen Ost- und West-Berlin. Die nach dem Fall 
der Mauer entlang der Friedrichstraße geplante Block-
randschließung wurde bis heute nicht vollständig realisiert. 
Daher befinden sich in der historischen Stadtstruktur der 
Friedrichstadt brachliegende Grundstücke beiderseits der 
Friedrichstraße. Ein konkretes Investoreninteresse im Jahr 
2015 führte im Jahr 2016 zur Aufstellung des Bebauungs
plans 1-98. In diesem Zusammenhang wurden 2018 das 
Beteiligungsverfahren „Zukunft Checkpoint Charlie“ und 
ein parallel dazu organisiertes städtebauliches Work-
shopverfahren unter den damaligen Rahmenbedingungen 
durchgeführt. Im Jahr 2020 wurde der Bebauungsplan 
1-98 auf Grundlage der Erkenntnisse dieses Prozesses 
durch den Senat festgesetzt. Die Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung im Bebauungsplan wurden so ge-
wählt, dass ein gestalterischer Freiraum für die Umsetzung 
des Bildungs- und Erinnerungsortes verbleibt. Daraus re-
sultieren städtebauliche Fragestellungen, welche der Be-
bauungsplan nicht abschließend regelte.
Diese galt es im Zuge eines städtebaulichen Dialogverfah-
rens zum Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie 
im Jahr 2022 zu klären. 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Durch die Festsetzung des Bebauungsplans 1-98 besteht 
Baurecht auf den Grundstücken am Checkpoint Charlie. 
Der Bebauungsplan setzt neben urbanen Gebieten mit 
gemischter Nutzung mit einem hohen Wohnanteil zudem 
westlich einen öffentlichen Stadtplatz und östlich eine Ge-
meinbedarfsfläche zur Realisierung eines Bildungs- und 
Erinnerungsortes fest, um so der historischen und erinne-
rungskulturellen Bedeutung des Ortes Rechnung zu tragen.
 
Das Land Berlin hat mit einem Investor einen Kaufvertrag 
über die im Bebauungsplan 1-98 öffentlich festgesetzten 
Grundstücksteilflächen abgeschlossen. 
Im Kaufvertrag für die privat verbleibenden Teilflächen des 
Investors ist festgehalten, dass:

•	 für die privat verbleibenden Teilflächen des Ostgrund-
stücks ein Realisierungswettbewerb durchgeführt 
werden soll,

•	 für das private Bauvorhaben auf dem Westgrundstück 
die Beratung durch das Baukollegium vorgesehen ist.

Für den künftigen Bildungs- und Erinnerungsort auf den 
öffentlichen Teilflächen sieht das Land Berlin ein Wettbe-
werbsverfahren vor.

 

1	 Vgl. Besucher*innen- und Potenzialanalyse Checkpoint Charlie für 
die Stiftung Berliner Mauer, Marktforschung Hopp, 8. August 2019 
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POLITISCHE BEDEUTUNG

Laut Koalitionsvertrag 2021 „wird das diskursive Verfahren 
für die Gestaltung des Checkpoint Charlie fortgeführt“.3 
Unter Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans 
1-98 und unter Berücksichtigung der vorangegangenen 
Erkenntnisse aus dem Beteiligungs- und dem städtebau-
lichen Workshopverfahren von 2018 sollte dafür ein städte-
bauliches Dialogverfahren durchgeführt werden. 

Bedarfsformulierung Bildungs- und Erinnerungsort  
Checkpoint Charlie

Der Bereich am Checkpoint Charlie bedarf eines Bildungs- 
und Erinnerungsortes, der den Grenzübergang in der Fried-
richstraße und die Berliner Mauer in ihren weltpolitischen 
Bezügen darstellt und die historischen Spuren sichtbar 
macht. Dabei sind Aspekte des Städtebaus, der Denkmal-
pflege, des Freiraums, des Verkehrs und des Tourismus zu 
beachten, um dem komplexen Kontext gerecht zu werden. 
Im planerischen Fokus des städtebaulichen Dialogverfah-
rens stand der gestaltbare öffentliche Raum mit den im Be-
bauungsplan ausgewiesenen Flächen für den Stadtplatz 
und Gemeinbedarfsflächen sowie den Straßen, Fassaden 
und Übergängen der angrenzenden Grundstücke.
 
Für das städtebauliche Dialogverfahren hat die Stiftung 
Berliner Mauer (im Folgenden kurz: SBM) eine erste Be-
darfsformulierung für den Bildungs- und Erinnerungsort 
erarbeitet. Die Vorstellung der Stiftung geht von einem In-
formationszentrum mit einer Nutzungsfläche von ca. 900 
m² in Kombination mit einer Außenausstellung auf einer 
Fläche von etwa 1.200 m² aus. Diese erste Bedarfsformu-
lierung wird in einem kulturfachlichen Dialogverfahren und 
im Rahmen der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur 
Entwicklung des Ortes weiter qualifiziert.
 
Gesetzlicher Auftrag der SBM ist es, die Geschichte der 
Berliner Mauer und der Fluchtbewegungen aus der Deut-
schen Demokratischen Republik als Teil und Auswirkung 
der deutschen Teilung und des Ost-West-Konflikts im 20. 
Jahrhundert zu dokumentieren und zu ermitteln, sowie de-
ren historische Orte und authentische Spuren zu bewahren 
und ein würdiges Gedenken der Opfer zu ermöglichen. Sie 
vereint fünf historische Orte: die East Side Gallery, die Er-
innerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, die Ge-
denkstätte Berliner Mauer, die Gedenkstätte Günter Litfin 
und das Parlament der Bäume. Es handelt sich um zentrale 
Orte der Erinnerung an die Teilung Berlins und Deutsch-
lands. Vor diesem Hintergrund wurde die SBM im Jahre 
2016 vom Land Berlin beauftragt, die inhaltliche Vorberei-
tung eines Bildungs- und Erinnerungsortes am ehemaligen 
Grenzübergang Friedrich-/Zimmerstraße der DDR – allge-
mein geläufig als Checkpoint Charlie – vorzubereiten. Der 
Bildungs- und Erinnerungsort soll ein Ort der Dokumenta-
tion sein, der den Grenzübergang an der Friedrichstraße 
und die Berliner Mauer in ihren weltpolitischen Bezügen 
darstellt. So wurde es bereits 2006 im Gesamtkonzept zur 

Erinnerung an die Berliner Mauer verankert. Die SBM for-
muliert folgende Hauptziele für das Vorhaben: 

•	 Mauerort: Wir wollen den historischen Ort lesbar 
machen. 

•	 Schauplatz des Kalten Kriegs: Wir wollen an diesem 
Ort den Kalten Krieg als internationale Dimension der 
Mauer thematisieren, Bezüge zu anderen Schauplät-
zen des Kalten Kriegs herstellen und lokale Erfahrungs-
welten mit den Erfahrungswelten der Menschen in 
anderen Ländern verknüpfen. 

•	 Raum für Dialog und Debatte: Wir wollen einen Ort 
des offenen Austausches und der Debatte entstehen 
lassen. 

•	 Lernort: Mit einer vielseitigen historisch-politischen 
Bildungsarbeit soll eine intensive Auseinandersetzung 
mit dem Ost-West-Konflikt ermöglicht werden.

Erfahrungen auf den beiden temporär genutzten Freiflä-
chen am ehemaligen Checkpoint Charlie zeigen, dass sie 
stark von Einzelbesucher*innen sowie Gruppen frequen-
tiert werden (z. B. Stadtführungen zu Fuß oder mit dem 
Rad, Bus-Reisegruppen), sowohl von Schüler*innen- als 
auch von Erwachsenengruppen. Für die zukünftige Ge-
staltung des Erinnerungsortes ist es deshalb unerlässlich, 
eine ausreichende Freifläche zur Verfügung zu stellen, 
um in den Stoßzeiten Ausweich- und Sammelmöglichkei-
ten für die Gruppen zu bieten und zugleich Aufenthalts-
qualität auch für Einzelbesucher*innen zu schaffen. Bei 
dem neu gestalteten Bildungs- und Erinnerungsort sollen 
Außenausstellung und Funktionsbau wie folgt zusammen-
wirken: Als Dauerausstellung nimmt die Außenausstellung 
den historischen Ort in den Fokus und arbeitet stark mit 
großformatigen Fotos (u. a. an Brandwänden) als visuelle 
Reize und mit Text-Bild-Stelen sowie Medienstationen (Au-
dios, Videos, Animationen etc.) als Informationsträger. Die 
Außenausstellung erklärt auch die wenigen verbliebenen 
baulichen Überreste „in situ“ sowie die fragwürdigen Re-
konstruktionen und macht die getilgten historischen Spuren 
des ehemaligen Grenzübergangs „sichtbar“. Sie erstreckt 
sich auf den Flächen der Gemeinbedarfsfläche und des 
Stadtplatzes sowie im öffentlichen Straßenland entlang der 
(idealerweise verkehrsberuhigten) Friedrichstraße im Be-
reich des ehemaligen Grenzübergangs zwischen Krausen- 
und Kochstraße. Ein hochwertiger Funktionsbau – mitunter 

HISTORISCHE RELEVANZ

Die Berliner Mauer und ihre ehemaligen Grenzübergän-
ge sind nicht nur ein Berliner, deutscher und europäischer 
Erinnerungsort, sondern ein Ort, der die Konfrontation der 
Weltmächte im Kalten Krieg symbolisiert. Was Berlin fehlt, 
ist ein Ort im Zentrum der Stadt, der an diese Konfrontation 
erinnert, sie veranschaulicht und einordnet. Für den Bereich 
am Checkpoint Charlie wurde im Gesamtkonzept zur Er-
innerung an die Berliner Mauer von 2006 deshalb vorge-
schlagen, einen Bildungs- und Erinnerungsort zu schaffen, 
der den Grenzübergang an der Friedrichstraße und die 
Berliner Mauer in ihren weltpolitischen Bezügen darstellt 
und die historischen Spuren sichtbar macht.2
Dabei sollten insbesondere Aspekte von Erinnerung und 
Bildung, von Städtebau und Freiraum, sowie von Denkmal-
pflege, Neubaufassaden und Verkehr beachtet werden. 

ANLASS UND ZIELE DES DIALOGVERFAHRENS

Abb. 1:  Bebauungsplan 1-98.  
MU: Urbanes Gebiet,  
gelb: Straßenverkehrsflächen,  
gelb-weiß gestreift: Stadtplatz, 
dunkelviolett: Gemeinbedarf.

2	 Vgl. Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer, die 
Linke, 2006 

3	 Berliner Koalitionsvertrag, SPD; Bündnis 90 die Grünen; die Linke, 
2021 
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zum Teil unterirdisch – soll als Informationszentrum dienen. 
Dieses soll eine Ausstellungsfläche, Veranstaltungs- bzw. 
Seminarräume und sanitäre Anlagen für die Besucher*in-
nen bieten. Wünschenswert wäre eine Aussichtsterrasse auf 
oder an dem Gebäude, die der inhaltlichen Vertiefung so-
wie der Entlastung der Freifläche dient und mitunter auch 
unabhängig von der Öffnungszeit des Gebäudes öffentlich 
zugänglich ist. In dem Gebäude sind zudem Büroräume für 
die Mitarbeiter*innen des Erinnerungsortes untergebracht 
sowie diverse Nebenflächen. Auf der Ausstellungsfläche 
sollen wechselnde Ausstellungen (ein bis zwei pro Jahr) 
verschiedene Themen und Schauplätze des Kalten Kriegs 
in den Blick nehmen, aktuelle Diskurse zum Kalten Krieg 
und dessen Folgen aufgreifen und so der Bandbreite des 
Phänomens annähernd gerecht werden. Auf diesem Wege 
können Kommunikationsräume, eine multiperspektivische 
Auseinandersetzung und Partizipation ermöglicht werden. 
Die stetig wechselnden Angebote dürften den Erinnerungs-
ort zudem auch für die Berliner Bevölkerung wieder attrak-
tiver machen.

ANLASS UND ZIELE DES DIALOGVERFAHRENS

Ziele des Dialogverfahrens

RÄUMLICHER UMGRIFF

Das Dialogverfahren konzentrierte sich auf die Bereiche 
der ehemaligen Grenzübergangsstelle Friedrichstraße der 
DDR und des westalliierten Grenzkontrollpunkts Check-
point Charlie; beiderseits entlang der Friedrichstraße 
zwischen Kochstraße und Krausenstraße. Im planerischen 
Fokus stand der gestaltbare öffentliche Raum mit den im 
Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen Flächen für 
den Stadtplatz und die Gemeinbedarfsfläche sowie die 
Straßen, Fassaden und Übergange der angrenzenden 
Grundstücke. 

ZIEL DES DIALOGVERFAHRENS

Ziel des Dialogverfahrens war eine Klärung der noch offe-
nen städtebaulichen Fragen, welche der Bebauungsplan 
nicht abschließend definiert hat (z.B. den Anbau des Ge-
bäudes für den Bildungs- und Erinnerungsort an die nörd-
lich angrenzende Wohnbebauung).
Im Dialogverfahren wurde untersucht, was erforderlich ist, 
um dauerhaft eine qualitativ hochwertige und dem histori-
schen Ort angemessene Gestaltung des Bildungs- und Er-
innerungsortes umsetzen zu können. Die so entstandenen 
städtebaulichen Leitlinien aus dem Dialogverfahren sollen 
für mögliche spätere Planungsverfahren für die Grund-
stücksteile im privaten Eigentum sowie für den Bildungs- 
und Erinnerungsort eingehalten werden. 

Mit dem städtebaulichen Dialogverfahren wurden insbe-
sondere folgende Ziele verfolgt:

•	 Identifizierung und Klärung offener städtebaulicher 
Fragestellungen, einschließlich der Betrachtung von 
Freiraum und Verkehr, im Betrachtungsraum um den 
Checkpoint Charlie,

•	 Erarbeitung der gestalterischen Leitlinien für den Bil-
dungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie anhand 
von grundsätzlichen städtebaulichen Varianten,

•	 Formulierung von Empfehlungen für die städtebau-
liche Entwicklung mit thematischem Schwerpunkt auf 
dem Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie 
westlich und östlich der Friedrichstraße,

•	 Ableitung und Festlegung von städtebaulichen Rah-
menbedingungen für weitere Verfahren,

•	 Aufzeigen von städtebaulichen Lösungsansätzen für 
das Planungsgebiet, insbesondere auch für die Über-
gänge zwischen dem öffentlichen Raum und dem 
angrenzenden Gebäude,

•	 Sicherstellung von Rahmenbedingungen für eine hohe 
Wohnqualität für den privaten Wohnungsbau östlich 
der Friedrichstraße unter Wahrung der Interessen des 
Bildungs- und Erinnerungsortes Checkpoint Charlie,

•	 Berücksichtigung des jeweils aktuellen Planungsstan-
des des privaten Bauvorhabens westlich der Friedrich-
straße, dessen Entwicklung und Qualifizierung durch 
das Baukollegium Berlin begleitet wird,

•	 Angemessene Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Partizipationsprozesses sowie des städtebaulichen 
Werkstattverfahrens 2018,

•	 Beteiligung der Öffentlichkeit und aller wichtigen 
Akteur*innen,

•	 Herstellung eines möglichst breiten Konsenses für das 
weitere planerische Vorgehen und dessen Vorausset-
zungen.

Abb. 2:  Planungs- und Betrachtungs-
raum
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Der Prozess des  
Dialogverfahrens
Im Rahmen des Verfahrens ist es gelungen, die unterschied-
lichen Beteiligten mit ihren Perspektiven zusammenzubringen. 
Die Leitlinien sind das Ergebnis eines fairen Aushandlungspro-
zesses mit einer gemeinsamen Verständigung. 

Das Beteiligungskonzept

KOORDINATION UND FACHLICHE BEGLEITUNG 

Der Erfolg des Dialogverfahrens zum Bildungs- und Erinne-
rungsort lag darin, die oben eingeführten städtebaulichen 
Diskussionen im fachlich anspruchsvollen Rahmen mit Ex-
pert*innen und der interessierten Berliner Stadtgesellschaft 
zu führen. Ziel des Dialogverfahrens war es, bis zum Ende 
des Jahres 2022 verbindliche städtebauliche Eckpunkte zu 
erarbeiten, die nun als Basis für weitere Planungsverfahren 
dienen. 
In der Konsequenz der Wiederholungswahl am 12.02.2023 
gab es einen Regierungswechsel in Berlin, weshalb in der 
vorliegenden Dokumentationsbroschüre die Bezeichnun-
gen und entsprechenden Abkürzungen der Senatsverwal-
tungen bis zu diesem Zeitpunkt genutzt werden.
 
Die Vorbereitung und Umsetzung des Dialogverfahrens 
erfolgte durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen (im Folgenden kurz: SenStadt). Unter-
stützt wurde sie dabei durch die Zebralog GmbH und das 
Planungs- und Architekturbüro TSPA. 
Die Auswahl des inhaltlich arbeitenden Planungsteams 
erfolgte über einen öffentlich ausgeschriebenen Teilnah-
mewettbewerb. Das Planungsteam setzte sich aus den 
Disziplinen Architektur (Heide & von Beckerath, Berlin), 
Landschaftsarchitektur (Atelier Miething, Paris) sowie Stadt- 
und Verkehrsplanung (MLA+, Rotterdam) zusammen. In der 
Analysephase arbeitete das Planungsteam mit dem Foto-
grafen Andrew Alberts zusammen und entwickelte für den 
Prozess Szenarien und städtebauliche Varianten auf Basis 
der Diskussionen in den öffentlichen Veranstaltungen und 
Gremien. 
 

Im Rahmen des Dialogverfahrens wurden fünf relevante 
Beteiligungsgruppen definiert: das Entscheidungsgre-
mium, die externe Fachberatung, das Beratungsgremium, 
die interessierte Öffentlichkeit und die verwaltungsinterne 
Arbeitsgruppe. Im Folgenden werden die Gremien und ihre 
Rollen kurz dargestellt. 

ENTSCHEIDUNGSGREMIUM 

Das Dialogverfahren wurde durch die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen des Landes Ber-
lin koordiniert. Der Fokus des Dialogverfahrens lag neben 
städtebaulichen auch auf kulturfachlichen Fragestellun-
gen. Das Entscheidungsgremium, das die Leitlinien Ende 
des Jahres 2022 im Konsens beschlossen hat, bestand aus:

•	 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen, 

•	 der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, 
•	 der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbrau-

cher- und Klimaschutz, 
•	 dem Landesdenkmalamt Berlin, 
•	 der Stiftung Berliner Mauer, 
•	 der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien, 
•	 dem Bezirksamt Mitte sowie
•	 dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.
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Die Veranstaltungen 

Ziel des Dialogverfahrens war eine fachlich fundierte Aus-
einandersetzung, in die die interessierte Stadtgesellschaft 
eingebunden wird. So wurden drei öffentliche Veranstaltun-
gen zum Auftakt, zur Zwischen- und Ergebnispräsentation 
durchgeführt. Ergänzend dazu konnten in einem Online-
Dialog Hinweise eingereicht werden. Einen besonders in-
tensiven Austausch gab es im Rahmen der teilöffentlichen 
Planungswerkstatt. Der Informationsaustausch und die Dis-
kussionen aller Beteiligungsformate zielten darauf ab, Be-
darfe an die Entwicklung des Bildungs- und Erinnerungsor-
tes sichtbar zu machen. Weiterhin wurden die abgeleiteten 
Szenarien und städtebaulichen Varianten für den Bildungs- 
und Erinnerungsort auf ihre Vor- und Nachteile diskutiert. 
Im Folgenden werden die Veranstaltungen kurz dargestellt, 
die inhaltliche Entwicklung wird im nachfolgenden Kapitel 
noch genauer dargestellt. 

AUFTAKTVERANSTALTUNG

Am 4. Oktober 2022 fand in der Forum Factory (Bessel-
straße 13-14 10969 Berlin) die dreistündige Auftaktveran

staltung statt. Rund 50 Interessierte diskutierten Rahmen-
bedingungen, Schlüsselthemen und Anforderungen an den 
Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie. Hierzu 
erfolgten zunächst Impulsvorträge von Susanne Walter 
(SenStadt) zu den Rahmenbedingungen und bisherigen 
Verfahren, Dr. Susanne Muhle (Stiftung Berliner Mauer) er-
läuterte die Bedarfe für den Bildungs- und Erinnerungsort 
und Prof. Thomas Stellmach (TSPA) stellte das Planungs-
areal vor. 
Im Anschluss wurden drei zentrale Themenkomplexe in 
Kleingruppen vertiefend diskutiert: Städtebau und Archi-
tektur, Freiraum und Mobilität sowie Denkmalschutz, Er-
innerungskultur und Tourismus. Die zentralen Diskussions-
punkte aus allen Themengruppen wurden abschließend im 
Plenum zusammengetragen. 
Dabei zeigte sich, dass alle drei Themen integriert zu be-
trachten und zu diskutieren sind. 
Diese integrierte Betrachtung war anschließend die Auf-
gabe des beauftragten Planungsteams, das die Veranstal-
tung ebenfalls begleitete. 

EXTERNE FACHBERATUNG

Die externe Fachberatung sicherte die städtebauliche und 
kulturfachliche Qualität des Verfahrens ab. Dafür wurden 
vier externe Fachberater*innen aus verschiedenen Diszipli-
nen – Architektur, Landschaftsarchitektur, Stadt- und Ver-
kehrsplanung sowie Kultur – eingeladen, wobei ein Mitglied 
des Baukollegiums Berlin vertreten war. Die Auswahl der 
Personen erfolgte durch die SenStadt. Die Fachberater*
innen nahmen an den öffentlichen Veranstaltungen und der 
Planungswerkstatt teil und brachten darüber ihre Fachex-
pertise ein. 

BERATUNGSGREMIUM

Das Beratungsgremium sollte möglichst heterogene Per-
spektiven in das Dialogverfahren einbringen und be-
stand deshalb aus 16 Interessensvertreter*innen und fünf 
Bürger*innen. Die Mitglieder des Beratungsgremiums 
hatten die Aufgabe sowohl an einer Planungswerkstatt 
als auch an den öffentlichen Veranstaltungen aktiv teil-
zunehmen. Um eine qualitätsvolle Diskussion im Rahmen 
einer Planungswerkstatt zu gewährleisten, wurde die Teil-
nehmendenzahl des Beratungsgremiums begrenzt. Die 
Interessensvertreter*innen wurden durch die verwaltungs-
interne Arbeitsgruppe benannt.

Fünf interessierte Bürger*innen konnten sich über ei-
nen öffentlichkeitswirksamen Aufruf um einen Platz im 
Beratungsgremium bewerben und auf diese Weise an einer 
teilöffentlichen Planungswerkstatt teilnehmen. 

INTERESSIERTE ÖFFENTLICHKEIT

Die interessierte Öffentlichkeit (Bürger*innen) war zu drei 
Dialogveranstaltungen (Auftaktveranstaltung, Zwischen-
präsentation, Ergebnispräsentation) sowie zu einem zwei-
wöchigen Online-Dialog eingeladen. Hier konnten Meinun-
gen, Ideen und Hinweise eingebracht werden. 

VERWALTUNGSINTERNE ARBEITSGRUPPE

Die Teilnehmer*innen der verwaltungsinternen Arbeits-
gruppe begleiteten den Prozess kontinuierlich im Rahmen 
einer zweiwöchentlichen Sitzung sowie ergänzender Ab-
stimmungsgespräche. Sie formulierten Bedarfe der jeweili-
gen Fachdisziplinen, koppelten inhaltliche Fragestellungen 
und politische Belange mit Hausleitungen zurück und be-
rieten zum Prozess. 
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ZWISCHENPRÄSENTATION UND ONLINE-DIALOG

Auch die Zwischenpräsentation fand in der Forum Factory 
am 10. November 2022 und mit rund 60 Interessierten statt. 
Im Fokus der Veranstaltung standen fünf vom Planungs-
team entwickelte städtebauliche Szenarien, anhand derer 
über die Weiterentwicklung des Bildungs- und Erinnerungs-
ortes Checkpoint Charlie diskutiert wurde. 
In drei Tischgruppen wurden für die Szenarien anhand einer 
Checkliste die jeweiligen Vor- und Nachteile bezüglich der 
Themen Städtebau, Freiraum, Verkehr und Mobilität, Kultur 
und Bildung, Denkmalschutz sowie Tourismus erörtert. Jede 
der Tischgruppen war durch verschiedene Fachexpert*in-
nen sowie Bürger*innen besetzt, um eine möglichst große 
Perspektivenvielfalt sicherzustellen. 
Parallel zur Zwischenpräsentation konnten die fünf Szena-
rien vom 10. bis 20. November 2022 online über die Platt-
form meinBerlin.de kommentiert werden. Dadurch wurde 
eine dezentrale und asynchrone Beteiligung für eine breite 
Öffentlichkeit ermöglicht. 
Die Empfehlungen der Teilnehmer*innen der Zwischenprä-
sentation und des Online-Dialogs wurden in den weiterfüh-
renden Prozess der Entwicklung von Varianten und Leitli-
nien aufgenommen. 

PLANUNGSWERKSTATT

Am 29. November 2022 fand eine halbtägige Planungs-
werkstatt in den Räumlichkeiten der SenStadt statt, an der 
die Mitglieder des Entscheidungsgremiums, des Bera-
tungsgremiums inklusive der gelosten Bürger*innen sowie 
die Mitglieder der Fachberatung teilnahmen.
In der Werkstatt wurde ein erster Leitlinienentwurf sowie 
drei städtebauliche Varianten durch das Planungsteam zur 
Diskussion gestellt. Indem das Entscheidungsgremium und 

das Beratungsgremium die vorgeschlagenen Varianten 
diskutierten, ließen sich Hinweise für die Leitlinien ableiten. 
Diese wurden im Dezember 2022 in einem gemeinsamen 
Beratungs- und Abstimmungsprozess vom Entscheidungs-
gremium beschlossen.

ERGEBNISPRÄSENTATION

Abschließend fand am 24. Januar 2023 die Ergebnisprä-
sentation in der Forum Factory statt, an der ca. 100 Perso-
nen teilnahmen. Im Fokus der Ergebnispräsentation stand 
die Vorstellung der Leitlinien, die durch die jeweiligen be-
teiligten Hausleitungen, Senatsverwaltungen sowie Bezirke 
kommentiert und erklärt wurden. Senatsbaudirektorin Prof. 
Petra Kahlfeldt gab zunächst einen Einblick in den fachlich 
komplexen und zeitlich kompakten Prozess und bedankte 
sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung aller 
Beteiligten. Positiv stellte sie heraus, dass es im Rahmen 
des Prozesses gelungen ist, die unterschiedlichen Beteilig-
ten mit ihren Perspektiven zusammenzubringen. Die Leitli-
nien sind das Ergebnis eines fairen Aushandlungsprozesses 
mit einer gemeinsamen Verständigung. Dies wurde durch 
den künftigen Bedarfsträger den Staatssekretär der Se-
natsverwaltung für Kultur und Europa Dr. Torsten Wöhlert 
bestätigt. Für ihn war das Verfahren ebenfalls ein wichtiger 
Meilenstein für den Bildungs- und Erinnerungsort.
Fragen aus dem Publikum wurden von allen Akteur*innen 
des Entscheidungsgremiums gemeinsam beantwortet, die 
abschließend auch weitere Arbeitsschritte, die auf das 
Dialogverfahren folgen, vorstellten.

http://meinBerlin.de
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Der inhaltliche Prozess

Im Folgenden wird die inhaltliche Entwicklung der Leitlinien 
im Dialogverfahren, d.h. wie sich Themen verändert haben 
und konkretisiert wurden, dargestellt.

Das Dialogverfahren begann mit einer Analysephase, in 
der die Bedarfe für den Bildungs- und Erinnerungsort, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und weitere Interessen 
abgeglichen wurden. Die Analyse des Raums erfolgte auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen, vom gesamten Stadt-
gefüge der südlichen Friedrichstadt bis hin zur konkreten 
Fassadengestaltung der umliegenden Gebäude und der 
künftigen Neubauten. Dadurch kristallisierten sich sechs 
Schwerpunktthemen und Anforderungen für die zukünftigen 
Leitlinien heraus:

•	 Der Bildungs- und Erinnerungsort sowie seine Bedeu-
tung sollen erfahrbar und die Geschichte ablesbar 
gemacht werden.

•	 Es soll ein Ort des Lernens und der Begegnung sein.
•	 Die Aufenthaltsqualität ist zu steigern und der Ort den 

Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

•	 Gleichfalls muss die Gestaltung des Ortes seiner Ge-
schichte angemessen sein.

•	 Die Brandschutzwände sind in ihrer historischen Be-
deutung zu schützen und die Leere des Raums deut-
lich zu machen.

•	 Der Verkehr bedarf einer neuen Ordnung, um die 
Sicherheit der Personen vor Ort zu gewährleisten und 
um die Wirkung des Ortes zu stärken.

 
Aus den in der Analysephase ermittelten Anforderungen 
leitete das Planungsteam in der zweiten Phase städtebau-
liche und freiraumplanerische Szenarien ab. Das Ziel war 
es, möglichst unterschiedliche Szenarien zur Umsetzung 
der eingebrachten Anforderungen darzustellen, um daraus 
Zielkonflikte und mögliche Lösungsansätze herauszuarbei-
ten. So ergaben sich aus der Diskussion folgende zentrale 
Erkenntnisse:

•	 Wenn die Brandwände in ihrer Sichtbarkeit zu schützen 
sind, dann darf ein Bau diese nicht verstellen.

•	 Wenn der Raum in seiner Gesamtheit wahrnehmbar 
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PHASE 4: LEITLINIENPHASE 3: VARIANTENPHASE 1: ANALYSE

IDENTIFIZIERTE  
SCHLÜSSELTHEMEN

Bildungs- und 
Erinnerungsort

Städtebau,
Freiraum

Neubaufassaden 

Denkmalschutz

Verkehr

Ausgeschlossene Themen: 
•	 Einrichtung des Bildungs- und Erinnerungsortes auf 

den privaten Grundstücken

Ausgeschlossene Themen: 
•	 Verdeckung/Überspielung der Brandwände
•	 räumliche Trennung der Platzflächen
•	 nutzerferne Freiraumgestaltung
•	 Überdachung

Ausgeschlossene Themen: 
•	 Scheibe als Anbauvariante
•	 rein unterirdische Bauweise
•	 Raum/Leere zerschneidende Elemente

Bildungs- und 
Erinnerungsort

Städtebau und
Freiraum

Neubaufassaden 

Denkmalschutz

Verkehr

Szenatio A
Relief

Szenario B
Projektion

Szenario C
Neuordnung

Szenario D 
Zwei Räume 

Szenario F
Konditionen

Variante I 
Unterirdischer Bau 
mit Eingangspavillon

Variante II 
Scheibe

Variante III 
Plattform

Leitlinien im Entwurf

Begegnungsort
erfahrbarer Ort
Leit- und Lenksystem

Gestaltungsprinzip, 
Klimaresilienz, 
Aufenthaltsqualität

Angemessenheit, 
kein historisch 
gewachsener Ort

Schutz Brandwände, 
historische Spuren, 
Leere des Raums

Verkehrsberuhigung, 
Verkehrssicherheit

Sichtbarkeit des 
Museumsbaus

Ein zusammenhängender 
Ort, Aufenthaltsqualität

Unterscheidbarkeit 
Brandwände und 
Neubaufassaden

Schutz der Brandwände
Stellplätze entfernen, 
Raumwahrnehmung 
ermöglichen

Anbaubarkeit 
sicherstellen

Symbolische Leere

Optionen für Neubau-
fassaden, zurückhaltende 
Gestaltung

Sichtbarkeit der Boden-
denkmäler

Verkehrsberuhigung im Zu-
sammenhang der weiterer 
Planungen

STÄDTEBAULICHE 
SZENARIEN

RÄUMLICHE VARIANTEN 
UND LEITLINIENENTWURF

PRIORISIERTE 
THEMEN

PRIORISIERTE 
THEMEN

PRIORISIERTE 
THEMEN

FINALE  
LEITLINIEN

PHASE 2: SZENARIEN

Abb. 3:  Die inhaltliche Entwicklung 
der Leitlinien im Überblick

werden soll, dann darf er nicht durch die Gestaltung 
eine räumliche Trennung erfahren oder durch Gestal-
tungselemente gestört werden.

•	 Wenn der Ort und seine historische Bedeutung erkenn-
bar sein sollen, dann darf ein Bau nicht ausschließlich 
unterirdisch erfolgen.

•	 Wenn der Ort für die Steigerung der Aufenthalts-
qualität gestaltet werden soll, dann muss dies auch 
nutzer*innenfreundlich und dem Ort angemessen 
erfolgen.

 
Aufbauend auf den Diskussionen und den Empfehlungen 
zu den Szenarien erstellte das Planungsteam städtebau-
liche Varianten, anhand derer im Rahmen der Planungs-
werkstatt Ableitungen für die Leitlinien diskutiert und be-
raten wurden. Die wichtigsten Diskussionsergebnisse waren 
folgende Aspekte:
 
•	 Die Leere des Ortes ist von Bedeutung, demnach sind 

keine Eingriffe vorzunehmen, die diese Leere stören. 
Elemente sind entsprechend zurückhaltend zu gestal-
ten und sollen sich in den Raum einfügen.

•	 Die Südfassade des Neubaus auf der östlichen Fläche 
muss gewährleisten, dass eine Anbaubarkeit gegeben 

ist, um ein künftiges Gebäude für den Bildungs- und 
Erinnerungsort zu ermöglichen, das sichtbar sein muss. 
Gleichfalls muss gesundes Wohnen gewährleistet sein.

•	 Die Neubaufassaden müssen zurückhaltend gestaltet 
sein, um die Wahrnehmbarkeit und die Bedeutung des 
Ortes und der Brandwände nicht zu beeinträchtigen.

•	 Bodendenkmäler und historische Spuren sind sichtbar 
zu machen.

•	 Das Thema der Verkehrsberuhigung ist von Anfang an 
mitzudenken.

 
Durch die Analyse der Rahmenbedingungen, der Entwick-
lung städtebaulicher Szenarien und baulich-räumlicher 
Varianten konnten somit Zielkonflikte aufgedeckt und der 
Lösungsraum durch Priorisierung geschärft werden. Ergeb-
nis dieses Prozesses sind die städtebaulichen Leitlinien 
zum Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie, die 
nachfolgend vorgestellt werden.
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Die Leitlinien
Das Ergebnis des Dialogverfahrens sind die gemeinsam er-
arbeiteten Leitlinien, die sich in die fünf Schlüsselthemen Bil-
dungs- und Erinnerungsort, Städtebau und Freiraum, Neubau-
fassaden, Denkmalschutz sowie Verkehr untergliedern. 

Zwischen dem 29. November und dem 22. Dezember 2022 
kam das Entscheidungsgremium seinem Arbeitsauftrag aus 
der Planungswerkstatt nach und löste die internen Zielkon-
flikte konstruktiv auf, sodass die Leitlinien für den Bildungs- 
und Erinnerungsort Checkpoint Charlie im Dezember 2022 
durch folgende Häuser und Institutionen beschlossen wer-
den konnten: 

•	 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, 

•	 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen,

•	 Senatsverwaltung für Kultur und Europa,
•	 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- 

und Klimaschutz,
•	 Landesdenkmalamt Berlin,
•	 Stiftung Berliner Mauer,
•	 Bezirksamt Mitte von Berlin, sowie
•	 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin.

In der Ergebnispräsentation am 24. Januar 2023 in der 
Forum Factory wurden die Leitlinien als Ergebnis des 
städtebaulichen Dialogverfahrens zum Bildungs- und Er-
innerungsort Checkpoint Charlie veröffentlicht und von 
Repräsentant*innen der genannten Häuser erläutert und 
kommentiert. Auf Basis der bereits in der Auftaktveranstal-
tung diskutierten Schlüsselthemen wurden die Leitlinien in 
die Kapitel Bildungs- und Erinnerungsort, Städtebau und 
Freiraum, Neubaufassaden, Denkmalschutz sowie Verkehr 
untergliedert. Im Folgenden sind die Leitlinien dargestellt.
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A
Das Gebäude des Bildungs- und Erinnerungsortes soll 
seiner besonderen Funktion gerecht werden und zugleich 
durch eine qualitätsvolle, sich einfügende Architektur an-
gemessen in das Ensemble des erinnerungskulturell gestal-
teten Stadtraums eingebunden werden und so atmosphä-
risch die historisch entstandene Zäsur des Ortes erlebbar 
machen. 

B
Das Gebäude des Bildungs- und Erinnerungsortes kann 
ober- und unterirdisch errichtet werden. In jedem Fall sind 
Teilbereiche oberirdisch zu errichten, die Besuchenden 
einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen und den 
Ort angemessen architektonisch repräsentieren. Eine aus-
schließlich unterirdische Errichtung ist damit ausgeschlos-
sen. 

C
Als Schlüssel zur erinnerungskulturellen Erfahrbarkeit des 
historischen Ortes wird der Außenraum in die Gestaltungs- 
und Ausstellungskonzeption einbezogen. Dabei ist die In-
stallation von Ausstellungselementen, beispielsweise von 
historischen Fotografien im Freiraum essenziell für das Ver-
ständnis des Ortes.

1
Bildungs- und 
Erinnerungsort

DIE LEITLINIEN

1a 

Einbindung in den Stadtraum, Erlebbarkeit der 
historisch entstandenen Zäsur

1b

Gebäude ober- oder teilweise unterirdisch möglich

1c 

Außenraum wird in die Ausstellungskonzeption 
einbezogen

1a

1b

1c

1c
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2 
Städtebau 
und Freiraum

A
Es wird ein zusammenhängender, erinnerungskultureller 
Stadtraum gestaltet, der die gesamte Dimension der ehe-
maligen Grenzübergangsstelle Friedrich-/ Zimmerstraße 
und des ehemaligen westalliierten Kontrollpunktes Check-
point Charlie vermittelt. Die denkmalgeschützten Brand-
wände fassen den zentralen Bereich des Bildungs- und Er-
innerungsortes (Stadtplatz und Gemeinbedarfsfläche) als 
historische Zeugnisse. 

B
Der ehemalige Grenzübergang muss als historisch entstan-
dene Leerstelle stärker wahrnehmbar werden. Der gesam-
te Bereich ist entsprechend eines einheitlichen Konzeptes 
zu gestalten. Stadtmöblierungen und schattenspendende 
Elemente müssen zurückhaltend und dem Ort angemessen 
gestaltet werden und sich in den Stadtraum einfügen. Es 
ist zu prüfen, ob die Brandwände nachts angeleuchtet, mit 
Projektionen oder durch weitere Vermittlungsangebote be-
spielt werden können. Zusätzlich ist für den gesamten Ort 
ein Lichtkonzept zu entwickeln. 

C
Für Außengastronomie, Werbung und andere kommerziel-
le Nutzungen im öffentlichen Raum sind Restriktionen aus-
zusprechen. In den angrenzenden Erdgeschossnutzungen 
sind insbesondere Nutzungen erwünscht, welche dem Bil-
dungs- und Erinnerungsort zu Gute kommen. 

D
Eine klimaangepasste Planung ist durch geeignete Maß-
nahmen, wie beispielsweise Begrünung der Neubaufassa-
den und Versickerung des Regenwassers vor Ort sicherzu-
stellen. 

2a 

Die denkmalgeschützten Brandwände fassen 
einen zusammenhängenden erinnerungskulturellen 
Stadtraum

2b

Wahrnehmbarkeit der verbleibenden historischen 
Leerstelle durch ein einheitliches Gestaltungs-
konzept

2c

Erdgeschossnutzungen, die dem Bildungs- und 
Erinnerungsort zu Gute kommen

2d

Klimaangepasste Planung

DIE LEITLINIEN

2a

2b
2a

2c

2c

2d
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3
Neubaufassaden 

A
Die zum Bildungs- und Erinnerungsort ausgerichteten Neu-
baufassaden sind von besonderer Bedeutung und im Zuge 
des geplanten privaten Realisierungswettbewerbs bzw. 
durch die Begleitung des Baukollegiums in den Fokus zu 
stellen. Die Gestaltungsprinzipien beider Neubaufassaden 
sollten aufeinander abgestimmt sein, um zu einer visuellen 
Zurückhaltung des Ortes beizutragen. 

B
Die an den zentralen Bereich des Bildungs- und Erinne-
rungsortes angrenzenden Neubauten müssen sich klar von 
den historischen Brandwänden unterscheiden und zugleich 
darf nicht der Eindruck eines historisch gewachsenen 
Stadtplatzes entstehen. 

C
Die zum Bildungs- und Erinnerungsort ausgerichteten Neu-
baufassaden werden gegenüber dem Gedenkort visuell 
zurückhaltend gestaltet und integrieren sich in das Ge-
samtkonzept des Ortes. Dies kann beispielsweise dadurch 
erreicht werden, dass ein übergreifendes Gestaltungsprin-
zip oder eine Begrünung die Öffnungen der Fassade visu-
ell in den Hintergrund treten lässt. 

D
Der Sockelbereich der Neubaufassade auf dem östlich der 
Friedrichstraße gelegenen privaten Grundstück ist auf der 
zum Bildungs- und Erinnerungsort zugewandten Seite bis 
zu einer Höhe von mindestens 11 m geschlossen auszubil-
den. Eine Anbaubarkeit des Gebäudes in diesem Bereich 
für den Bildungs- und Erinnerungsort ist unter Berücksich-
tigung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften sicherzu-
stellen. Der geschlossene Sockelbereich ist bis zur Errich-
tung des Gebäudes für den Bildungs- und Erinnerungsort 
erinnerungskulturell zu bespielen, z.B. in eine gute Gestal-
tung in die Außenausstellung einzubeziehen. 

E
Der Sockelbereich der Neubaufassade auf dem westlich 
der Friedrichstraße gelegenen privaten Grundstück soll im 
Erdgeschoss geschlossen ausgebildet werden, um diesen 
erinnerungskulturell zu bespielen, z.B. in die Außenausstel-
lung einzubeziehen. 

F
Private Alltagsnutzungen sollen sich nicht in den Fassaden 
niederschlagen, so dass diese nicht störend in den Erinne-
rungsort eingreifen. 

G
Auch die dem Bildungs- und Erinnerungsort abgewandten 
Fassaden der Neubauten müssen eine dem Ort und der 
jeweiligen Nutzung angemessene Architektur erhalten.

3a / 3c 

Visuell zurückhaltende, aufeinander abgestimmte Gestaltung der 
Neubaufassaden 

3b 

Klare Unterscheidbarkeit von den historischen Brandwänden

3d

Anbaubarkeit durch geschlossenen Sockelbereich, erinnerungs-
kulturelle Bespielung als Zwischennutzung

3e

Geschlossener Sockelbereich im Erdgeschoss, erinnerungskultu-
relle Bespielung

3f

Vermeidung von Störungen des Erinnerungsortes durch private 
Alltagsnutzungen

3g 

Auch die dem Bildungs- und Erinnerungsort abgewandten Fassa-
den erhalten eine dem Ort angemessene Architektur

DIE LEITLINIENDIE LEITLINIEN

3a / 3c
3b
3f

3a / 3c
3b
3f

3g

3g

3e

3d



28 29

STÄDTEBAULICHES DIALOGVERFAHREN CHECKPOINT CHARLIE

4
Denkmalschutz 

A
Es wird eine größtmögliche Sichtbarkeit der denkmalge-
schützten Brandwände sichergestellt. 

B
Im gesamten Bereich des Außenraums des ehemaligen 
Grenzübergangs werden die vermuteten Bodendenkmäler 
der ehemaligen Grenzanlagen als historische Spuren und 
zur Erläuterung des historischen Ortes in den Bodenbelag 
des Außenraums integriert, künstlerisch sichtbar gemacht 
und durch platzübergreifende Bodenmarkierungen er-
gänzt. 

C
Auch auf Teilflächen in Privateigentum sollen die Integra-
tion und künstlerische Sichtbarmachung der Bodendenk-
mäler, etwa durch Bodenmarkierungen, in das Bauvorha-
ben erfolgen. 

4a 

Größtmögliche Sichtbarkeit der denkmalgeschütz-
ten Brandwände

4b 

Integration vermuteter Bodendenkmäler und Mar-
kierung historischer Spuren   

4c 

Integration vermuteter Bodendenkmäler auf priva-
ten Teilflächen

       

DIE LEITLINIEN

4a

4b

4c

4c

4a
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5
Verkehr

A
Die Friedrichstraße soll im Bereich der ehemaligen Grenz-
übergangsstelle Friedrichstraße / Zimmerstraße und des 
ehemaligen westalliierten Kontrollpunktes Checkpoint 
Charlie entsprechend den Ergebnissen noch durchzufüh-
render verkehrlicher Gutachten verkehrsberuhigt ausgebil-
det werden. 

B
Die Belange der zu Fuß Gehenden sind im Kontext der Ver-
kehrssicherheit zu stärken. 

C
Der ÖPNV-Nachtbusverkehr soll weiterhin auf der Fried-
richstraße verkehren können. Für mögliche Ersatzverkehre 
sind entsprechende Lösungen zu erarbeiten. 

D
Der Reise- und Sightseeing-Busverkehr ist aus dem zent-
ralen Bereich des Bildungs- und Erinnerungsortes heraus-
zuhalten. Für Führung und Abstellen ist eine alternative ak-
zeptable Lösung zu finden, die sowohl für die Besuchenden 
als auch die Anwohnenden verträglich zu gestalten und zu 
verorten ist. 

E
Die Zimmerstraße soll als Fahrradstraße umgebaut und 
angeordnet werden.

5a 

Verkehrsberuhigung

5b 

Vorrang für Fußverkehr

5c 

ÖPNV-Nachtbus frei

5d 

Keine Touristenbusse vor Ort

5e 

Umbau der Zimmerstraße zur Fahrradstraße

DIE LEITLINIEN

5e

5a
5b
5d

5c
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Ausblick 
Der Abschluss des Dialogverfahrens stellt für die Entwicklung 
des Bildungs- und Erinnerungsortes einen wichtigen Meilen-
stein dar. Die erarbeiteten Leitlinien werden bei künftigen Pla-
nungen am Checkpoint Charlie berücksichtigt.

Unmittelbar im Anschluss an das städtebauliche Dialog-
verfahren und auf Grundlage seiner Ergebnisse starten 
weitere Planungsverfahren. 

Für das private Ostgrundstück wurde im Jahr 2023 durch 
den privaten Vorhabenträger ein hochbaulicher Realisie-
rungswettbewerb durchgeführt, die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen koordinierte dabei 
die Abstimmung zur Auslobung. Die Senantsverwaltung für 
Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Landes-
denkmalamt Berlin, die Stiftung Berliner Mauer und das 
Bezirksamt Mitte waren Teil der Jury. Im Baukollegium Ber-
lin wurde der hochbauliche Entwurf des Westgrundstücks 
mehrfach beraten. 

Im Auftrag der Bedarfsträgerin Senatsverwaltung für Kul-
tur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt wurde von der 
künftigen Nutzerin Stiftung Berliner Mauer noch im Jahr 
2023 ein „Kulturfachlicher Dialog“ aufbauend auf den Er-
gebnissen des städtebaulichen Dialogverfahrens durchge-
führt, um die inhaltliche Programmatik des Bildungs- und 
Erinnerungsortes und die Bedarfsformulierung weiterzuent-
wickeln. Dabei wird auch das Thema Zwischennutzungs-
konzept vertieft werden. 

Aufbauend auf dem städtebaulichen Dialogverfahren 
müssen zudem verkehrliche Gutachten sowie ein Verkehrs-
konzept erstellt werden, welches die Verkehrssicherheit und 
den Umgang mit Tourismus- bzw. Nachtbussen in den Fo-
kus stellt. Dieses Handlungsfeld wird im Rahmen des Mas-
terplans für die Berliner Mitte durch die Senatsverwaltung 
für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt koordiniert 
und verantwortet. 

Folgende beiden Handlungsfelder, die ebenfalls Einfluss 
auf das Gebiet haben, werden durch Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen koordiniert: die Er-
arbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
Berliner Mitte sowie die Aktualisierung des bestehenden 
Regelwerks Straßenraumgestaltung für Friedrichstadt, Do-
rotheenstadt und Friedrichswerder.  

Auf Grundlage eines kultur- und baufachlich geprüften 
Bedarfsprogramms wird die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen weitere Schritte für die 
bauliche Realisierung des Bildungs- und Erinnerungsorts 
durchführen. 
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Fotografische  
Dokumentation
Andrew Alberts fertigte eine fotografische Dokumentation des 
Stadtraums im Umfeld des Checkpoint Charlie an, um präg-
nante räumliche Dimensionen des Ortes zu analysieren.

Die zentrale Aufgabe des Verfahrens war es, die Grund-
lagen für einen würdigen Erinnerungsort im Hinblick auf 
die internationale Dimension der Berliner Mauer und des 
Kalten Krieges zu erarbeiten. Es galt, den historischen Ort 
der ehemaligen Grenzanlagen als Bruch im Stadtraum 
erlebbar zu machen. Als ortsprägend wurden die beiden 
denkmalgeschützten Brandwände beidseitig der Fried-
richstraße und die Leere des Stadtraumes identifiziert. Die 
städtebaulichen und architektonischen Maßnahmen sollen 
diesen besonderen Charakter für den Gedenkort erhalten 
und stärken.

Im Rahmen der Bearbeitung durch das Berliner Architek-
turbüro Heide & von Beckerath mit Atelier Miething, Paris, 
und MLA+, Rotterdam, wurde der Architekt und Fotograf 
Andrew Alberts im Oktober/November 2022 mit einer foto-
grafischen Bestandsaufnahme des Checkpoint Charlie und 
der weiteren Betrachtungsräume beauftragt. Eine Auswahl 
von Fotografien als großformatige Prints waren anlässlich 
der Endpräsentation des Städtebaulichen Dialogverfah-
rens zum Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie 
am 24.01.2023 in der Forum Factory in Berlin-Kreuzberg 
zu sehen.



Abb. 4:  Blick auf die historischen 
Brandwände beidseitig der Fried-
richstraße
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Abb. 5:  Kreuzungsbereich Friedrich-
straße/ Zimmerstraße, Blick nach 
Nordwesten 

Abb. 7:  Kreuzungsbereich Friedrich-
straße/ Zimmerstraße, Blick nach 
Nordosten 

Abb. 6:  Kreuzungsbereich Friedrich-
straße/ Zimmerstraße, Blick nach 
Südwesten 

Abb. 8:  Kreuzungsbereich Friedrich-
straße/ Zimmerstraße, Blick nach 
Südosten 
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Abb. 19:  Wohn- und Gewerbebebau-
ung mit Torhaus in der Kochstraße 
17-25, Architekten: Josep Martorell/ 
Oriol Bohigas/ David Mackay, 
1987-1989

Abb. 20:  Wartengebäude im Innen-
hof des Grundstücks Mauerstraße 
78-80 mit dem E-Werk (ehemals 
Abspannwerk Buchhändlerhof), Archi-
tekt: Hans Heinrich Müller, 1924-1928
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Abb. 22:  Innenhof der Wohnanlage 
„Charlie Living“ in der Zimmerstraße 
92-94, Architekten: GRAFT, 2017-2020

Abb. 21: Blick in die Mauerstraße zum 
Checkpoint Charlie
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